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3. DER DURCHBRUCH

3.1. Die Vorbereitung der Landsgemeinde 1934

3.1.1. Der Bannalperbote

Die Initianten zerbrachen sich nicht lange den Kopf über die
erneute Niederlage, die sie im Landrat erlitten hatten. Die beiden
zusätzlichen Kündigungstermine gaben ihnen Gelegenheit, sofort das

nächste Ziel, die ordentliche Landsgemeinde 1934 anzusteuern. Dabei
mußte das IK nicht mehr den Umweg über eine Unterschriftensammlung

antreten. Es genügte, vor der Landsgemeinde einen Gesetzesantrag

einzureichen, der nicht gegen die Verfassung verstieß. Wie
die Volksversammlung nach der Landsgemeinde 1933 gezeigt hatte,

war das Volk leichter für die Idee der Eigenversorgung zu begeistern

als der Landrat. Dennoch blieb für das IK einiges zu tun, da
die Stimmbürger nun für die Zustimmung zu einem ausgearbeiteten

Projekt gewonnen werden sollten. Mit den Vorzügen dieses Projektes
mußte bis zum nächsten Frühling jeder Stimmberechtigte vertraut
sein.

Es war vorauszusehen, daß Kaplan Vokinger auch weiterhin die

Hauptarbeit auf dem Gebiet der Propaganda zu leisten hatte. Wollten
die Gegner des Bannalpprojektes also etwas gegen die zu erwartende

Aufklärungsaktion unternehmen, so mußten sie sich in erster Linie
mit der Person des Volksblattredaktors befassen. Nachdem Kaplan
Vokinger seit einigen Wochen in seiner Zeitung nicht mehr für Bann-
alpwerben konnte, wurde ihm Ende Oktober eine weitere Beschränkung

auferlegt: Er durfte nicht mehr selbst über 4jg Landratssitzungen
berichten. Diese Verfügung traf den Kaplan hart. Wo sollte in
Zukunft der Standpunkt der Initianten erklärt werden, wenn ihnen die

ganze Presse verschlossen blieb? Diese Frage ließ Kaplan Vokinger
nicht mehr los, bis er eine Lösung gefunden hatte: Er beschloß, dem

IK die Gründung eines eigenen Blattes vorzuschlagend.
Eine wesentliche ^AufgaBe dieses Kampfblattes sollte die Verteidigung

des Projektes Flury gegenüber dem Gutachten Büchi sein.

Den Berechnungen Dr. Büchis konnte Flury aber nicht beikommen,

1 Vokinger, Erinnerungen, S. 37
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wenn er nicht den Detailbericht zum Gutachten 2 und den geologischen

Bericht von Dr. Cadisch studieren konnte. Daher bat das IK
den Regierungsrat um Kopien dieser Schriftstücke 3.

Auf eine solche Forderung wollte der Regierungsrat nicht
bedingungslos eintreten. Er antwortete den Initianten, die verlangten
Berichte würden zur Verfügung gestellt, sobald das IK bereit sei

a) die Namen der Fachexperten zu nennen, die man mit der
Uberprüfung des Gutachtens Büchi beauftragt habe,

b) den Experten der Regierung Einsicht in die verbindlichen
Unternehmerofferten zum Projekt Flury zu gewähren,

c) die Zusicherung zu geben, daß die über das Gutachten Büchi er¬

stellten Untersuchungen dem Regierungsrat so bald als möglich
zur Verfügung gestellt werden.

Das Rechtsgutachten Schwander, um das die Initianten ebenfalls
gebeten hatten, könne «mit Rücksicht... auf eventuell zu erwartende
Auseinandersetzungen» nicht preisgegeben werden 4.

Ablehnend verhielt sich das IK gegenüber dem Versuch des

Landrates, einige Initianten für die Mitarbeit in der erweiterten EK
zu gewinnen. Auf das Ersuchen des Landratsbüros, Vorschläge zur
Besetzung dieser EK einzureichen, trat das IK nicht ein. Es liege
nicht in seinem Interesse, weitere Verhandlungen mit Luzern zu
führen und nach Fremdstrom Ausschau zu halten. Das IK suche

«grundsätzlich das Heil nicht in der Ferne». Es halte nach wie vor
das Bannalpwerk «für die richtigste und weitblickendste Lösung der

Elektrizitätsfrage» s. Sofort nach Eintreffen dieser Absage wählte
das Büro des Landrates 8 Ratsherren, einen Oberrichter und einen
Gemeinderat als zusätzliche Mitglieder in die EK 6.

Aus der unnachgiebigen Haltung der Initianten mußte der

Regierungsrat den~ScKIuEViehen, daß "der Entscheid des Landrates vom
28. Oktober 1933 nur eine kurze Verschnaufpause bedeutete. Deshalb
suchte er sich auch weiterhin bei den eidgenössischen Ämtern in Bern

2 Der technische Detailbericht, der die Grundlage zum allgemeinen Bericht vom
21. 10. 1933 bildete, umfaßte 119 Seiten und wurde von Ing. Gysel und Dr.
Büchis Mitarbeiter Ing. Frey redigiert; VED, EAW, Allg. Akten Bd. 17

3 MRE 7; IK an RR, 4. 11. 1933
4 MRE 7; RR an IK, 9. 11. 1933
5 ebd.; IK an LR, 2. 11. 1933
6 ebd.; LR an die Gewählten, 3. 11. 1933
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abzuschirmen. Er überreichte dem EAW eine Kopie des Projektes
Flury und einige Exemplare des Gutachtens Büchi mit der Bitte,
diese Akten auch dem EAE zu unterbreiten, da «bei der Beharrlichkeit
des Projektverfassers Hr. Flury und des ihm dienenden Initiativkomitees»

das Traktandum Bannalp noch nicht so rasch erledigt sein

werde 7.

Wie richtig diese Prophezeiung des Regierungsrates war, zeigte
sich schon wenige Tage später. Das IK hatte Kaplan Vokingers Plan,
eine eigene Zeitung zu gründen, lebhaft begrüßt und nach Kräften
unterstützt. So konnte am 18. November 1933 die erste Nummer
des «Bannalperboten» erscheinen: Damit trat, fünf Monate vor der
Landsgemeinde 1934, der Kampf um den Bau des Bannalpwerkes in
die entscheidende Phase.

Die Walenstöcke, eine Hochspannungsleitung und der Nidwaldner
Doppelschlüssel zierten den Kopf des Blattes, das alle 14 Tage erscheinen
sollte und im Untertitel die Forderung «dem Nidwaldnervolk die eigenen
Wasserkräfte» erhob. Die Schriftleitung hatte Remigi Joller übernommen,
die Mehrzahl der Beiträge stammte zunächst von Kaplan Vokinger, der es

aber vorzog, im Hintergrund zu bleiben. Die ersten drei Nummern des

Bannalperboten, der «politisch neutral» sein sollte, gingen in alle
Haushaltungen des Kantons, nachher kostete ein Halbjahres-Abonnement 2 Fr.

Durch ein vaterländisches Gedicht auf der Titelseite stellte sich

das neue Kampfblatt vor. In Anlehnung an das Sempacherlied zu
Ehren des Helden Winkelried hieß es da:

Laßt hören aus jüngster Zeit
Von der Nidwaldner Heldenstreit.
Ein Machtspruch verbietet das freie Wort,
Doch warnend erscheint der Bannalperbot.
Er kündet euch den wahren Stand
Und kämpft für Recht und Vaterland.

Heut ist es der Zwingherren Trust,
Der setzt dem Land das Knie auf die Brust.
Doch die Volkskraft wird endlich mündig;
Sie steht auf und urteilt bündig:
Dem eignen Land die eigne Kraft!
Sie ist's, die Nutz und Freiheit schafft.

7 VED, EAW, 1909—1937, Bd. 3/11; RR an EAW, 14. 11. 1933
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Der Bannalperbote wolle den Beweis antreten, daß im Projekt
Flury «deTSchlüssel zu einem NationalveTmogen» liege, heißt es im
Leitartikel. Es gelte, «die verschlungenen Wege des Großkapitals»
aufzudecken und unberechtigte Vorwürfe zu widerlegen, damit die

Eigenversorgung in absehbarer Zeit Wirklichkeit werde. Nach Kaplan
Vokingers Bericht über die Landratssitzung vom 28. Oktober folgt
der erste Angriff auf das Gutachten Büchi. Für das Kraftwerk komme
der Experte auf 45 % höhere Baukosten als Flury, weil er keine
Rücksicht auf die speziellen Verhältnisse des Kantons Nidwaiden
nehme. Als Beispiel dafür wird die Kostenberechnung für das
Maschinenhaus angeführt. Obwohl es laut Offerten einheimischer Firmen
für 46 000 Fr. gebaut werden könne, habe Flury in seinen Berechnungen

55 000 Fr. eingesetzt. Nun schlage aber Dr. Büchi zu dieser
Summe einfach nochmals 60 % hinzu und erhalte 88 000 Fr. Der
Bannalperbote werde «mit Vergnügen daran gehen, die ganze Rechnung

Büchis auf den Kopf zu stellen» 8.

Am 23. November 1933 trat die erweiterte EK zu ihrer ersten

Sitzung zusammen. Der Vorsitzende, Regierungsrat Achermann,
betonte gleich zu Beginn, für die Regierung sei auch in der Frage
der Elektrizitätsversorgung nur das Wohl des Landes maßgebend.
Entschieden müsse er die vielfach geäußerten Vorbehalte zurückweisen,

wonach Mitglieder der Regierung sich persönliche Vorteile
zu verschaffen versuchten. Der Regierungsrat lasse sich nur von
anerkannten Autoritäten auf dem Gebiet des Wasserwerkbaus beraten.

Dagegen verfüge der Verfasser des Bannalpprojektes nicht über
die notwendigen-Referenzen.' pje über ihn eingeholten Erkundigungen

lauteten größtenteils ungünstig.
Landsäckelmeister Niederberger fügte bei, Flury habe für seine

Arbeiten im Berner Oberland rund 240 000 Fr. bezogen. Trotzdem
sei er heute mittellos. Daß er unter diesen Umständen auf einen

Werkbau dränge, sei verständlich. Der Regierungsrat glaube nicht an
eine Wirtschaftlichkeit des Projektes Flury. Eine Garantie für die

Dichtigkeit des Staubeckens liege bisher nicht vor. Im weitern komme
der vom IK immer wieder propagierten Arbeitsbeschaffung keine

große Bedeutung zu, da auf Bannalp im Winter ohnehin nicht
gearbeitet werden könne. Die Kommission beschloß, nochmals einen

• Bannalperbote 1, 18. n. 1933
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Versuch zu einer Verständigung mit den Initianten zu unternehmen.

Gleichzeitig müsse aber Dr. Büchi die Verhandlungen mit dem EWLE
weiterführen 9.

Wie groß das_Mißtrauen zwischen Initianten und regieningsrätli-
cher EK bereits geworden war, zeigte sich im darauffolgenden
Briefwechsel. Die Kommission erneuerte ihr Begehren auf Einsicht in die
Unternehmerofferten10. Sobald diese Forderung erfüllt sei, erhalte das

IK die Detailberechnungen Dr. Büchis zugestellt11. Die Initianten
aber waren nicht bereit, «die mit staatlichen Mitteln geschaffenen
Gutlachten als Kompensationsobjekt gegen die privat erstellten
Unterlagen» zu betrachten12. Das Gesetz von 1930 verpflichte die

Kommission, die drei verlangten Gutachten herauszugeben. Sobald
das IK die Möglichkeit habe, diese Akten zu studieren, werde es auf
die Einladung der Kommission eingehen und mit einer Delegation an
deren Sitzungen teilnehmen13. Ein Gespräch zwischen Apr,

Parteien war also bereits nicht mehr möglich, weil EK und IK auf
ihren Forderungen beharrten und nicht die geringste Konzessionsbereitschaft

zeigten. Beide Seiten waren so überzeugt von der
Richtigkeit ihrer Standpunkte, daß weitere Versuche, zu einer Verständigung

zu gelangen, aussichtslos erschienen.

Die Weigerung der EK, Gutachten, «die aus dem Geld des Volkes
bezahlt wurden» 14, auszuhändigen, gab auch dem Bannalperboten
Stoff für einige Nummern. Das Gutachten Schwander über das rechtliche

Verhältnis zu Luzern wolle man nicht veröffentlichen, weil es

«Wasser auf die Mühle der Verfechter des Bannalpwerkes» leiten
würde1s. Dr. Büchi selber habe in seinem Gutachten die Auffassung
Dr. Schwanders erwähnt, daß «nach Ablauf der Kündigungsfrist eine

Verpflichtung zum weiteren Bezug von Energie vom Elektrizitätswerk

Luzern-Engelberg nicht vorliege» 1i. Die Nummer 5 des

Bannalperboten brachte den Lesern den ganzen Briefwechsel zwi-

' EWN 58/6; Prot. EK, 23. 11. 1933
10 MRE 7; EK an IK, 24. 11. 1933
11 ebd.; EK an IK, 11. 12. 1933
12 ebd.; IK an EK, ij. 12. 1933
13 ebd.; IK an EK, j. 12. 1933
14 Bannalperbote 3, 16. 12. 1933
15 Bannalperbote 2, 2. 12. 1933
16 MRE 6; Gutachten Büchi vom 21. 10. 1933
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sehen EK und Initianten in den Monaten November und Dezember

1933 zur Kenntnis, versehen mit entsprechenden Kommentaren. Diese

gipfelten in der Frage, ob sich der Regierungsrat bei der Auslegung
des Gesetzes von 1930 etwa an den Satz des «Ober-Hackenkreuzler
Reichsjustizkommissars Frank» halte: «Recht ist, was uns nützt!» 17.

Ebenso großen Raum nimmt in den ersten Nummern des Bannal-
perboten die angekündigte Kritik am Gutachten Büchi ein. Zunächst
wird der Experte vorgestellt: «Wer ist Dr. Büchi? Dr. Büchi ist der

Mann, der vor zwei Jahren für einen Vortrag in Stans 2500 Fr.
geheischen hat, auf Rechnung des Nidwaldner Volkes» 1S. Zuhörer

waren damals, am 7. Dezember 1931, die 11 Regierungsräte.
Auswirkungen des Vortrags: «Genützt hat er nichts, gescheit wurde
niemand, getan ward nichts». Nach solch aufschlußreicher Einleitung

wird vorgeführt, «wie der Experte Dr. Büchi gerechnet hat».
Er sei zu den um 45 % höheren Baukosten durch Angleichung an
Großkraftwerke (Wäggital, Grimsel, Etzel usw.) gelangt. Dieser
Vergleich hinke aber.

Das Grimselwerk müsse 25 % der Baukosten (9 Mio. Fr.) für die
Transportanlagen einsetzen, Bannalp komme mit 3 % (50 000 Fr.) aus. Für die
Bauinstallation benötige man 9V2 °/o (150 000 Fr.) gegenüber 20 % (7 Mio.
Fr.) auf der Grimsel. Der Zuleitungsstollen auf Bannalp messe 215 m,
derjenige auf der Grimsel 5222 m. Die Baustelle auf Bannalp liege etwa 400 m
weniger hoch. Materialpreise und Löhne seien seit den Baujahren auf der
Grimsel (1925—1932) stark gesunken. Dies alles zeige, daß Dr. Büchi
Dinge miteinander vergleiche, die man nicht vergleichen dürfe. Er habe

«auf Bannalp mit dem Grimselmeter gemessen!». Niemand könne bestreiten,
daß ein Bannalpwerk billigere Kraft als alle vergleichbaren Kraftwerke
liefern könne ".

Die Angriffe des Bannalperboten auf die EK und Dr. Büchi
konnten nicht unerwidert bleiben. Der RegierungsFät protestierte
in einer Erklärung «gegen die hemmungslose Art der Verdächtigung

und Verleumdung der Behörden und ihrer Mitglieder gegen

17 Bannalperbote 5, 15. 1. 1934
,a Im Bannalperboten Nr. 5 heißt es in Ergänzung zu diesen Angaben noch: «Ing.

Dr. h. c. J. Büchi in Zürich, der Experte unserer Regierung, versteuert laut
amtlichem Steuerregister vom 31. Dezember 1931 an Jahreseinkommen 152000
Fr.».

19 Bannalperbote 2, 2. 12. 1933
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die Verdrehungen und die vielen unwahren Behauptungen über die
Sache selbst und über die behördlichen Vorkehren, sowie auch gegen
die Verunglimpfung unseres technischen Experten Ing. Dr. Büchi».
Die Auslassungen des Bannalperboten über Dr. Büchis Honorar
entsprächen nicht der Wahrheit, die Kritik an seinem Gutachten sei

irreführend 20.

Der Bannalperbote ließ sich jedoch durch diesen Protest nicht
abschrecken. Er doppelte sofort nach: «Der Grundfehler der Expertise

Büchi besteht eben darin, daß sie in allen Positionen auf unsere
besonderen Verhältnisse keine Rücksicht nimmt, und daß sie den

gemeinnützigen Charakter unseres projektierten Werkes außer acht
läßt». Dr. Büchi arbeite «mit kolossal übersetzten Zuschlägen».
Allein für den Staudamm rechne er mit 852000 Fr. oder 45%
mehr als Flury. Zur ganzen Bausumme füge er am Schluß nochmals

10 %, d.h. 340 000 Fr. für Diverses und Unvorhergesehenes
hinzu. Dem Projektanten und Bauleiter offeriere Dr. Büchi 105 000
Fr. mehr, für eine «Baukommission in Polsterstühlen» setze er 80 000
Fr. ein. Der Experte schraube aber nicht nur die Baukosten hoch
hinauf. Gleichzeitig drücke er die zu erwartende Leistung tief hinab.
Damit falle das Ergebnis so ungünstig aus, daß der Bezug von Fremdstrom

vorteilhafter erscheine 21.

Merklich ruhiger war es seit den Verfügungen gegen Kaplan
Vökinger in den beiden Lokalzeitungen geworden. Das Nidwaldner
Volksblatt, dasbisher die Ideen der Bannalpfreunde «leidenschaftlich
propagiert» habe, sei durch die Ausgabe eines eigenen Kampfblattes
entlastet worden, heißt es im Unterwaldner. Anderseits gebe es auch

in der liberalen Partei Anhänger der Initianten. Unter diesen
Umständen halte es der Unterwaldner für richtig, «in der Bannalpfrage
— ohne seine Uberzeugung zu verleugnen — ins zweite Glied»
zurückzutreten. Die «überbordende gegnerische Kampfweise» habe diesen

Entschluß erleichtert22.
Zogen sich die Lokalblätter so weit als möglich aus dem Kampfgewühl

zurück, so gewann die Auseinandersetzung für außerkantonale

Zeitungen immer mehr an Interesse. Der Streit um die Elektri-

20 NVB, UW 98, 9. 12. 1933
21 Bannalperbote 3, 16. 12. 1933
22 UW 99, 13. 12. 1933
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zitätsversorgung in Nidwaiden werde «dank den Purzelbäumen, die
das Initiativkomitee» schlage, in der «ganzen Eidgenossenschaft mit
großer Aufmerksamkeit verfolgt»! hieß es in der NZZ. Das konservative

Nidwaldner Volksblatt habe die Initianten «durch alle Böden

hindurch vertreten», der liberale Unterwaldner dagegen verteidige
die mehrheitlich konservative Regierung. Schließlich sei die Sache

zu bunt geworden, und die geistlichen Obern hätten gegen den
Redaktor des Volksblattes eingegriffen. Man habe erkannt, «daß, wenn
die Autorität der weltlichen Regierung unterhöhlt wird, damit auch
der Ast abgesägt wird, auf dem die geistliche Autorität sitzt». Die
Propaganda für das Eigenwerk habe nun der Bannalperbote
übernommen, der redigiert werde von einem Solothurner ohne Wohnsitz
und Stimmrecht in Nidwaiden (Flury). Die Mitarbeit in der erweiterten

EK, einer «Art Friedens- und Uberbrückungskommission» habe

das IK abgelehnt. Ohne Zweifel stehe «das Land vor neuen schweren

Kämpfen» 23.

Wenig später meldete sich im Berner «Bund» ein «schweizerischer
Elektrizitätsfachmann» zu Wort und erklärte, die Bewegung für den

Bau eines eigenen Kraftwerkes habe ihre Ursache «in dem Bestreben
eines beschäftigungslosen frühern Geometergehilfen, Herrn Flury,
sich für einige Jahre Arbeit und Verdienst zu verschaffen». Dr. Bü-
chis Gutachten habe bewiesen, daß das Projekt Flury auch «unter
den günstigsten Verhältnissen nie wirtschaftlich werden» könne. Es

sehe z. B. eine Maschinenleistung von 7000 PS vor, obwohl die
Hauptbelastung für das Werk nur 1250 PS betragen werde. Das IK wolle
dieses Projekt verwirklichen, obwohl das EWLE dem Kanton Nid-

M NZZ 2137, 26. Ii. 1933
Diesen Artikel aus der Feder von Franz Odermatt nahm der Bannalperbote
im Januar 1934 zum Anlaß, um dem Landschreiber vorzuwerfen, er schädige
durch das «grundfalsche schlechte Bild», das er in der ganzen Schweiz
verbreite, den Ruf seiner Ffeimat. Gleichzeitig wehrte sich Kaplan Vokinger
gegen den Vorwurf, die geistlichen Obern seien gegen ihn eingeschritten. Der
Bischof von Chur habe sich wohl einmal mit ihm «über die Sache besprochen,
aber von Einschreiten oder Maßregelung keine Spur». Bannalperbote 6, 27. 1.

1934
24 Die Frage nach dem Verfasser des Artikels beantwortet der Bannalperbote wie

folgt: «Wir würden wohl nicht weit daneben schießen, wenn wir den ganzen
«Bund»-Artikel mit F. F.-F. (Fritz Frey-Fürst) in Luzern, unterschreiben
würden». Bannalperbote 7, 10. 2. 1934
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walden Tarife angeboten habe, die zu den billigsten der ganzen
Schweiz gehörten. Hinzu komme, daß der schweizerische
Elektrizitätsmarkt gegenwärtig reichlich versorgt sei2S.

Entrüstet wies der Bannalperbote die Anschuldigung zurück, Flu-

ry suche mit dem Bannalpprojekt für einige Jahre Verdienst. Dies
müsse als «bewußte, ganz gemeine Lüge» bezeichnet werden. Die
Frage der Eigenversorgung sei in Nidwaiden diskutiert worden,
bevor zu Flury irgendwelche Kontakte bestanden hätten. Der Behauptung,

in der Schweiz bestehe ein Überangebot an elektrischer Energie,

stellt der Bannalperbote die Aussagen des eidgenössischen Amtes
für Wasserwirtschaft gegenüber, wonach 1931/32 bei Wasserknappheit

ein Strommangel von 1 j—25 % hätte entstehen können. Im
Vergleich zu den drei im Bau befindlichen Werken (Klingnau, Dixence
und Etzel) von zusammen 218 000 kW Leistung falle eine Anlage
von jooo kW kaum ins Gewicht. Der Import von Kohlen und Brennholz

mache fast einen Viertel der passiven Handelsbilanz aus, werde
doch in der Schweiz der Bedarf an Licht, Kraft und Wärme nur zu
8,j % durch eigene Elektrizität gedeckt. Somit gründe die Opposition

des «Elektrizitätsfachmannes» gegen das Bannalpwerk nicht in
der Sorge um die schweizerische Energiewirtschaft, sondern in der

Angst der Truste um ihre eigenen Pläne. Durch die Presse werde nun
versucht, die Öffentlichkeit und die Bundesbehörden gegen den Bau
des Bannalpwerkes zu mobilisieren 26.

Eine solche Beeinflussung der eidgenössischen Instanzen aber war
gar nicht mehr notwendig. Diese standen dem Bannalpprojekt ohnehin

schon skeptisch genug gegenüber. Die Gründe, die dafür maßgebend

waren, faßte das EAE in einem Schreiben an das EAW wie
folgt zusammen:

1. «Die Energiemengen und Leistungen, die aus den im Betrieb und im Bau
befindlichen Kraftwerken verfügbar sind, werden den normalen
Energiebedarf der Schweiz noch auf längere Zeit hinaus zu decken vermögen.

Die Erstellung des Bannalpwerkes bedeutet also heute für die
gesamtschweizerische Elektrizitätswirtschaft eine unnötige Doppelinvestie-

rung, die vermieden werden muß.

25 Der Bund 18, 12. 1. 1934 (Der Artikel erschien auch in UW 6 und 7, 20. und

24. 1. 1934)
24 Bannalperbote 7, 10. 2. 1934
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2. Für den Fall, daß die gegenwärtig disponiblen Energiemengen Verwendung

gefunden haben, bestehen baureife, abgeklärte Kraftwerkprojekte,
für welche die Gestehungskosten der elektrischen Energie bedeutend

unter den im Gutachten über das Bannalpwerk berechneten Kosten sind.
Auch dieser Umstand gebietet wiederum im Interesse der gesamtschweizerischen

Elektrizitätswirtschaft von der Erstellung des projektierten
Werkes abzusehen.

3. Die gegenwärtige Lage auf dem Energiemarkt ermöglicht es übrigens
dem Kanton Nidwaiden — falls er überhaupt zur Selbstdetaillierung,
deren Konvenienz noch zu prüfen wäre, übergehen will — sich die
benötigte Energie zu Preisen zu verschaffen, die bedeutend unter den im
Gutachten über das Bannalpwerk berechneten Gestehungskosten liegen.
Es sind also nicht nur die Interessen der gesamtschweizerischen
Elektrizitätswirtschaft, sondern auch die eigensten Interessen des Kantons Nid-
walden, die gegen die Erstellung des projektierten Bannalpwerkes
sprechen» 17.

Je stärker sich die Opposition bemerkbar machte, umso mehr Mühe

gab sich der Bannalperbote, seine Leser über die Qualitäten des

Bannalpprojektes zu informieren. Die Neujahrsnummer brachte auf
der ersten Seite eine Fotomontage des geplanten Bannalpsees. Auf
den folgenden sieben Seiten stellte Wilhelm Flury sein Projekt der
Öffentlichkeit vor. Besonderen Wert legte er auf die Feststellung des

Geologen Dr. Falconnier, daß nicht «die mindeste Analogie zwischen

Bannalp, Trübsee und dem Seelisbergsee» bestehe. Bannalp müsse,

«mit den andern verglichen, als sehr günstig angesprochen werden».
Die Dichtigkeit des Staubeckens könne auch bei vollem Stau als
gesichert gelten2S.

Zu Beginn des neuen Jahres versuchte das EWLE, die festgefahrenen

Verhandlungen mit der Nidwaldner Regierung wieder in Gang
zu bringen: Es erklärte sich bereit, zusammen mit dem Regierungsrat

eine Klärung aller hängigen Fragen (Konzessionen, Verträge,
Tarife, Anschuß abgelegener Fleimwesen) anzustreben. Allerdings müßte

diese Bereinigung im Rahmen einer Gesamtabmachung bis spätestens

30. Juni 1935 erfolgen 29.

27 VED, EAW, 1909—1937, Bd. 3/11; EAE an EAW, 13. 12. 1933
2> Bannalperbote 4, 30. 12. 1933
29 EWN 58/3; EWLE an RR, 7. 1. 1934
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3-1.2. Dr. Büchis Projekt am untern Seklisbach

Zusätzlichen Zündstoff in die Bannalpdiskussion brachte Dr. Bü-
chi am 26. Januar 1934 mit seinem «Projekt einer WasserkraftärF"
läge am untern Seklisbach». Der Regierungsrat stellte in seinen

Mitteilungen Nr. 8 dieses Projekt als Teil der umfassenden Studien über
«die Möglichkeit einer Verbesserung und Verbilligung der Versorgung

Nidwaldens mit elektrischem Strom» vor. Es sei also nicht richtig,

wenn die Initianten immer wieder behaupteten, «der

Regierungsrat wolle von einer Eigenversorgung grundsätzlich nichts wissen»

30.

Das Projekt Dr. Büchis sieht vor, die 300 m Gefälle von Oberrickenbach

nach Wolfenschießen auszunützen, die Strecke also, auf der die
Initianten eine spätere zweite Stufe ihres Bannalpwerkes planten. Nebst einem

kleinern Ausgleichsbecken sind zur Überbrückung der wasserarmen Zeit
zwei Dieselmotoren von je jjo kW Leistung eingeplant. Die beiden
Turbinen sollen zusammen 4700 PS (2750 kW ab Generator) erzeugen. Zu
Beginn ergäbe sich mit einem Dieselmotor eine maximale Jahresleistung von
4,7J Mio. kWh, im Endausbau könnten bis 7 Mio. kWh abgegeben werden.

Anstelle der Dieselmotoranlage könne audh ein Zukauf von Fremdenergie

erwogen werden.
Die Anlagekosten sind für die erste Etappe auf 1,8 Mio. Fr., für den

Vollausbau auf ca. 2,1 Mio. Fr. berechnet. Die jährlichen Betriebsausgaben

würden sich auf 177000 Fr. bzw. 227000 Fr. (bei Vollausbau), die

Kosten pro kWh auf 4,25 bzw. 3,25 Rp. belaufen. Zusammen mit den

jährlichen Aufwendungen für das Verteilnetz (210 000 Fr.) ergeben sich

Selbstkosten von 8,2 Rp./kWh. Anschließend werden die Erstellungskosten
der ersten Etappe mit den Angaben des Projektes Flury (Mehrkosten: 1,13
Mio. Fr.) und denjenigen des Gutachtens Büchi (Mehrkosten: 2,45 Mio. Fr.)
verglichen, ebenso die Betriebskosten, die 177 000 Fr., 205 000 Fr. (Flury)
und 300 000 Fr. (Gutachten Büchi) ausmachen.

Neben diesen finanziellen Unterschieden berge das Bannalpwerk erheblich

mehr Risiken in sich, schreibt Dr. Büchi in seinen Erläuterungen zum
Projekt. Flurys erste Stufe wäre auch schneller an der Grenze ihrer
Leistungsfähigkeit angelangt. Das alles zeige einmal mehr, «daß das Flurysche
Bannalpprojekt in seiner ganzen Auffassung, wirtschaftlich gesprochen,
falsch» sei. Allerdings könnte bei günstigem Ausgang der Verhandlungen
ein weiterer Strombezug vom EWLE immer noch die vorteilhafteste
Lösung sein.

30 SAD 22; Einleitung zu MRE 8, 16. 2. 1934
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Auf jeden Fall müsse das Projekt Flury als «absolut unwirtschaftlich
und ungeeignet für eine kantonale Energieversorgung» bezeichnet werden
und dem Kanton Nidwaiden sei von dessen Ausführung «nur dringend
abzuraten» 31.

Mit Empörung nimmt der Bannalperbote das «schlaue Manöver»
der Regierung undjlires Experten~zur Kenntnis. Auf einmal sattle
die Regierung auf die «Eigenversorgung» um. Sie werfe «einen Haufen
Geld hinaus, um dem reiflich erwogenen, lange beratenen Projekt
der Initianten ein anderes vor die Nase zu setzen». Dieses sei «ein

Wintergewächs, ein nicht lebensfähiges Dreimonatekind, gezeugt aus
krankhaftem Starrsinn». Nun sei klar, warum der «neutrale» Experte

die Baukosten des Bannalpprojektes so hoch hinaufgeschraubt
habe — damit nun sein Konkurrenz-Projekt umso besser dastehe 32.

Mit diesem Projekt habe sich Dr. Büchi auf Irrwege begeben.

Zwar verspreche er zu Beginn um 28 000 Fr. niedrigere
Betriebskosten. Doch sobald man beide Dieselmotoren in Betrieb nehmen

müsse, d. h. nach etwa 3 Jahren, koste diese kombinierte Anlage
etwa 25 000 Fr. mehr. Wieso Dr. Büchi überhaupt noch von
Eigenversorgung spreche, wenn er die Wintermonate durch Dieselmotoren
und Stromzukauf überbrücken wolle33. Damit werde Nidwaiden
auch noch von den «amerikanischen oder russischen öltrusts»
abhängig.

Dr. Büchi rechne mit Kosten von 10 Rp. pro kg Rohöl, doch gegenwärtig
bezahle man 13,75 Rp. Im November 1916 habe der kg-Preis 42 Rp.,

im Mai 1918 2 Fr. betragen, während 1917 Rohöl gar nicht erhältlich
gewesen sei. Eine Untersuchung habe ergeben, daß man pro kWh mit einem
Verbrauch von 294—1609 Gramm Oel rechnen müsse. Dr. Büchi setze
280 Gramm ein. Außerdem müßten die Motoren nicht in 20 sondern in
3,5 bis 4,5 Jahren vollständig abgeschrieben und erneuert werden. Dies
alles führt den Bannalperboten zur Gleichung: «Dieselmotoren
Gieselmotoren» 34.

Eine kurze Entgegnung, «mitgeteilt aus Regierungskreisen», sucht

die Erregung etwas zu dämpfen. Das Seklisbachprojekt sei nur als

3' MRE 8; Zusammenfassung und Schlußfolgerungen aus dem technischen Detail¬
bericht des Projektes einer Wasserkraftanlage am untern Seklisbach vom 26. 1.

1934
32 Bannalperbote 6, 27. 1. 1934
33 Bannalperbote 8, 24. 2. 1934
34 Bannalperbote 9, 10. 3. 1934
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Teil der vielfältigen Bemühungen des Regierungsrates um eine
Verbesserung der Stromversorgung und nicht als Konkurrenzprojekt zu
verstehen. Es heiße nirgends, die Ausführung des Projektes sei heute
schon zu empfehlen. Dr. Büchi stelle diese Arbeit dem Regierungsrat
zur Verfügung, «ohne irgend eine Bedingung anzuknüpfen». Erst
nach Abschluß der Verhandlungen mit Luzern werde man sich
festlegen können 3S.

Nur teilweise befriedigen konnte der Regierungsrat das IK mit
der Ankündigung, den stimmberechtigten Bürgern von Nidwaiden
werde Gelegenheit gegeben, den Detaibericht zum Gutachten Büchi

und das geologische Gutachten Cadisch auf den Standeskanzleien
einzusehen36. Mit dieser Maßnahme verweigere man den Fachleuten
der Initianten auch weiterhin den Einblick in diese beiden Berichte,
beklagte sich der Bannalperbote37. Die EK hoffte, durch das

Entgegenkommen des Regierungsrates die Auslieferung der Unternehmer-
Offerten zum Projekt Flury zu erreichen und zeigte dem IK erneut
die Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit an. Inskünftig werde man
jeweils 2 Mitglieder des IK zu den Sitzungen der EK einladen. Doch
könne eine vorherige Bekanntgabe der Traktandenliste, wie sie von
den Initianten gewünscht worden war, nicht erfolgen 38.

Mit Vergnügen veröffentlichte der Bannalperbote die Entgegnung
des Ingenieurbüros Strelin und Brunner, Zürich, auf das Gutachten
Büchi. Mit seiner Kritik habe Dr. Büchi «auch diese weit über die

Schweizergrenzen hinaus hochgeachteten Ingenieur-Konsulenten»
angetastet, die den elektrischen Teil des Bannalpprojektes bearbeitet
hätten. Allen Freunden der elektrischen Eigenversorgung werde es

«im Herzen wohltun, die saftigen Hiebe zu verfolgen, die dem

Experten der Regierung verabfolgt werden». Strelin und Brunner
werfen Dr. Büchi vor, er operiere mit Schätzungen statt mit
Berechnungen. Für die Verteilanlagen habe ihr Büro eine 75 Folioseiten
umfassende Kostenberechnung vorgelegt, die sich auf wochenlange
Studien und Inventaraufnahmen stütze. Nun komme Dr. Büchi und
behaupte kurzweg, ein Neubau des Verteilnetzes werde nicht 1,185 Mio.
Fr., sondern 1,450 Mio. Fr. kosten. Da sich die Berechnung der Bau-

35 NVB, UW 19, 7.3. 1934
36 SAD 21; Einleitung zu MRE 7
37 Bannalperbote 6, 27. 1. 1934
3* EWN 58/1; EK an IK, 29. 1. 1934

90



kosten auf verbindliche Offerten stütze, könne die Einhaltung des

Kostenvoranschlages garantiert werden39. Dr. Büchi ließ sich

für seine Antwort auf diese Vorwürfe reichlich Zeit. Ende März
stellte dann der Regierungsrat dem Angegriffenen die Nr. n seiner

Mitteilungen zur Verfügung. Er habe die Berechnungen der
Firma Strelin und Brunner nicht beanstandet und stimme im wesentlichen

mit ihren Ergebnissen überein, rechtfertigte sich Büchi. Doch
habe Flury in seinem Projekt die Kosten für Zähler, Büro- und
Werkstatträume sowie diverse Unkosten im Gesamtbetrag von 178 000 Fr.
nicht berücksichtigt. Diese Summe hätte der Projektverfasser dem

Voranschlag des Büros Strelin und Brunner beifügen sollen 40.

3.1.3. Der Gesetzesantrag vom Februar 1934

Mitte Februar lief die Eingabefrist für Gesetzesanträge zuhanden
der Landsgemeinde ab. Am 14. Februar reichte das IK seine

Gesetzesvorlage «betreffend Eigenversorgung von Nidwaiden mit elek-
trischer~£nergie» ein. Der Antrag fiel~wesentlich kürzer aus als das

Volksbegehren vom 16. September 1933. Weggelassen wurden
vor allem die Bestimmungen, die der Regierungsrat im Oktober

1933 beanstandet hatte (Verpflichtung der Gemeinden zum
Anschluß, Erweiterungsverbot für Privatwerke, Verfügungsgewalt über
öffentliches Eigentum). Der Gesetzesantrag hatte folgenden Wortlaut:

Art. 1

Der Kanton Nidwaiden baut ein kantonales Elektrizitätswerk unter
Ausnützung der Wasserkraft des Bannalpbaches; er beschafft ebenfalls das

dazugehörende Verteilnetz. Der Kanton erwirbt die Vorarbeiten des

Initiativkomitees für das Bannalpwerk zu dessen Selbstkosten.

Die Landsgemeinde bewilligt für die Finanzierung dieser Zwecke die
Aufnahme eines vom Kanton garantierten Anleihens im Höchstbetrage von
4,2 Millionen Franken.

Art. 2

Das Werk soll im Sommer 1934 in Angriff genommen werden und auf
Ende des Jahres 1936 betriebsbereit sein. Der Kanton wird das Elektrizitätswerk

samt Verteilungsanlagen als einheitlich verwaltete, gemeinnützige
Anstalt betreiben.

39 Bannalperbote 6, 27. 1. 1934
-40 SAD 23; MRE 11, 6. 4. 1934
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